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Hecken- und Baumschnitt:  
Was ist erlaubt von März bis September?

Das Thema Hecken- und Ge-
hölzschnitt wirft für viele Gar-
tenbesitzer Fragen auf, da die 
Natur in der Zeit von März 
bis September unter beson-
derem Schutz steht. Hecken, 
Feldgehölze und Büsche sind 
Brut- und Schlafplatz für Sing-
vögel, bieten Lebensraum für 
Insekten, Käfer und Kleinsäu-
ger. Blühende Weiden, Schle-
hen, Weißdorn und Holun-
der sind erste Nahrungsplätze 
für Bienen und Hummeln. Die 
Bodendecke in unmittelbarer 
Nähe von Hecken ist oftmals 
Standort seltener Pflanzen. 
Nicht zuletzt sind Hecken und 
Bäume in unserer ausgeräum-
ten Kulturlandschaft glie-
dernde und belebende Land-
schaftsbildelemente. Durch 
ihre Linienform dienen He-
cken manchen Vögeln und 
vielen Fledermäusen als „Leit-
linie“.
Deshalb ist es zum Schutz 
wild lebender Tiere und Pflan-
zen nach den Bestimmungen 
des Bundesnaturschutzge-

setzes in der Zeit vom 1. März 
bis zum 30. September verbo-
ten, Bäume, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche oder andere 
Gehölze abzuschneiden, auf 
den Stock zu setzen, zu besei-
tigen oder abzubrennen. 
Diese zeitliche Einschränkung 
gilt jedoch nicht für Bäume in 
Wäldern, auf Kurzumtriebs-
plantagen oder in gärtne-
risch genutzten Flächen. Für 
Hecken, lebende Zäune, Ge-
büsche und andere Gehölze 
sind innerhalb dieser Zeit 
schonende Form- und Pfle-
geschnitte zur Beseitigung 
des Zuwachses der Pflanze 
oder zu deren Gesunderhal-
tung zulässig. Eine weitere 
Ausnahme von diesem Ver-
bot bilden Schnittmaßnah-
men zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit. Dennoch 
ist darauf Rücksicht zu neh-
men, dass bei den Schnitt-
maßnahmen der Artenschutz 
beachtet wird. Vor Beginn 
der Arbeiten sind die Hecken 
und Gebüsche gründlich da-
rauf hin zu untersuchen, ob 

sich darin Nester, Vogelbrut, 
Fledermaushöhlen oder son-
stige Lebensstätten geschütz-
ter Tiere befinden. Ist dies der 
Fall, müssen die Schnittmaß-
nahmen nach Möglichkeit auf 
die Zeit nach der Vegetations-
periode verschoben werden.
Bei Naturdenkmalen liegt die 
Verkehrssicherungspflicht 
beim jeweiligen Eigentü-
mer. Hier ist für das Fällen 
oder Zurückschneiden im-
mer eine Abstimmung und 
eine Genehmigung der Un-
teren Naturschutzbehörde 
bei der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich erforderlich. 
Im Internet, im Landschafts-
informationssystem der Na-
turschutzverwaltung unter 
http://map1.naturschutz.
rlp.de/kartendienste_natur-
schutz/index.php, kann jeder 
Bürger die Naturdenkmale 
einsehen.
Aber auch bei nicht als Natur-
denkmal geschützten Bäumen 
kann eine naturschutzrecht-
liche Genehmigungspflicht 
in Betracht kommen, etwa 

bei Einzelbäumen mit land-
schaftsbild- oder ortsbild-
prägender Wirkung oder be-
sonderer Bedeutung für den 
Naturhaushalt, wobei insbe-
sondere das Artenschutzrecht 
zu beachten ist (zum Beispiel 
Horstbäume von Singvögeln).
Zusammengefasst bedeutet 
das für Grundstücksbesitzer 
zu überlegen: Wo befinden 
sich die betroffenen Pflan-
zen, in meinem Garten am 
Haus oder in unbesiedelten 
Bereichen? Wann möchte ich 
die Maßnahme durchführen, 
ist es zwischen März und Ok-
tober? Was möchte ich ma-
chen, die kompletten Gehölze 
entfernen oder einen Pflege-
schnitt? Handelt es sich um 
einen Baum oder eine Hecke? 
Sind Tiere von meinem Vor-
haben erheblich beeinträch-
tigt? Ausnahmen von diesen 
Verboten kann die Untere Na-
turschutzbehörde nur in be-
gründeten Ausnahmefällen 
zulassen. Verstöße gegen die 
genannten Bestimmungen 
können mit einer Geldbuße 
bis zu 10.000 Euro geahndet 
werden.
Mehr Informationen zu die-
sem Thema finden Interes-
sierte auch auf der Internet-
seite der Kreisverwaltung 
www.bernkastel-wittlich.de 
unter dem Stichwort Gehölz-
schnitt. Bei Rückfragen steht 
Desiree Berg von der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt-
lich, Tel.: 06571 14-2466, 
Fax: 06571 14-42466, E-Mail: 
Desiree.Berg@Bernkastel-
Wittlich.de gerne zur Verfü-
gung.
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch im Internet unter  

www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen.html bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html.

Rotwildhegegemeinschaft Cochem-
Kondel - Körperschaft des öffent-
lichen Rechts-: Einladung zur Ver-
sammlung mit Rotwildhegeschau 
und Vorstellung der Abschusser-
gebnisse 2019/2020  sowie der Ab-
schussplanung für das Jagdjahr 2020 
/ 2021 am Samstag, dem 29. Febru-
ar  2020 um 10:00 Uhr im „Calmont-
Forum“, Calmontstraße 48, 56814 
Bremm (Mosel)

Eingeladen sind alle stimmberech-
tigten Mitglieder sowie vertretungs-
berechtigte Personen der betroffenen 
Jagdgenossenschaften und Eigenjagd-
besitzer (beratend). Interessierte Mit-
jäger und Gäste sind ebenfalls herzlich 
willkommen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Wahl eines Schriftführers/Proto-

kollführers
3. Kurzbericht des Vorsitzenden, 

Aktuelles
4. Entlastung des Vorstandes
5. Abschussergebnisse, Rotwild-

strecke 2019 / 2020 und Wild-
schadenssituation

6. Besprechung der Rotwildhege-
schau

7. Erstellung des Gesamtabschuss-
planes 2020 / 2021 unter Be-
rücksichtigung der Rückschlüsse 
aus TOP 4 und TOP 5

8. Erstellung von Teilabschussplä-
nen 2020 / 2021

9. Terminabstimmung für die 
nächste Mitgliederversammlung

10. Verschiedenes

Alle Rotwildgeweihe mit dem dazu 
gehörenden Unterkiefer sind auch 
als Bestandteil der körperlichen 
Wildnachweisung am Freitag, dem 
28. März 2020 zwischen 14:00 Uhr 
und 16:00 Uhr im „Calmont-Forum“, 
56814 Bremm anzuliefern (bei Verhin-
derung bitte die Trophäen vorab dem 
Geschäftsführer übergeben).

24. Januar 2020
 Bernd Bahr
 -Vorsitzender-
Schulstraße 20
54538 Hontheim 
E-Mail: bernd.bahr@mmsd.de
Tel: 02674-913020
Fax : 02674-913021

Einladung zur Mitgliederversamm-
lung der Muffelwildhegegemein-
schaft Kondel am Samstag, den 
07.03.2020, 11.00 Uhr in der „Alten 
Dorfschänke“ in 54538 Kinderbeuern 

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzen-
den, Feststellung der Beschluss-
fähigkeit

2. Wahl eines Protokollführers

3. Kassenbericht und Entlastung 
des Vorstandes für das Jahr 
2019/2020

4. Beratung und Beschlussfas-
sung über den Haushaltsplan 
2020/2021

5. Abschussergebnis 2019/2020 
und Trophäenbewertung

6. Beratung und Beschlussfassung 
über den Gesamtabschussplan, 
die Teilabschusspläne sowie die 
Abschusspoolbildung für das 
Jagdjahr 2020/2021

7. Verschiedenes 

Muffelwildhegegemeinschaft Kondel
Erich Thies, Vorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gem. § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung 
mit § 10 Abs. 1 Nr.1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 22 
– Bauen und Umwelt, Kurfürstenstra-
ße 16, 54516 Wittlich, gegen sie eine 
zustellungsbedürftige Entscheidung 
getroffen hat.
Betroffene/r: Saad Sami Al-Nazraui…
letzte bekannte Anschrift: Zuckergas-
se 7, 54518 Rivenich
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 24.01.2020, Az.: VB2019/0137.
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch 
sie/ihn bevollmächtigten Person bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich – Fachbereich 22 – Bauen und 
Umwelt, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich, eingesehen werden. Durch 
die öffentliche Zustellung werden Fri-
sten in Gang gesetzt, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. Die Ent-
scheidung gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 4 
Wochen nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich Wi-
derspruch einlegt.

Wittlich, 03.02.2020
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 22 – Bauen und Umwelt
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag:
gez. Leonie Müllen

Bekanntmachung der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, Kurfürsten-
straße 16, 54516 Wittlich, nach § 10 

Abs. 7 u. 8 BImSchG (Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz) und § 21 a 9. BIm-
SchV (Verordnung über das Geneh-
migungsverfahren) 

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich hat der Agrowea Windpark Win-
trich GmbH & Co. KG mit Bescheid 
vom 05. Februar 2020 (Az.: 22-BIM 
2019/0007) die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb von einer 
Windenergieanlage (WEA) des Typs 
ENERCON E-138 EP3 E2, Nennleistung 
4,2 MW, Nabenhöhe 160 m, Rotor-
durchmesser 138 m, Gesamthöhe 229 
m, unter Festsetzung von Nebenbe-
stimmungen auf dem Grundstück in 
der Gemarkung Filzen erteilt.

WEA Wi 19
Flur, Flurstück Flur 9, Nr. 351/6
UTM, Zone 32
RW 358.524
HW 5.523.024
Höhe [m ü. NN] 556,44
Gesamthöhe 
[m ü. NN] 785,57

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Die Schriftform kann auch durch die 
elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten Si-
gnatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Bei Verwendung der elek-
tronischen Form sind insbesondere 
die technischen Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet auf der 
Homepage der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich (www.bernkastel-
wittlich.de) unter Kreisverwaltung 
Kontakt/Öffnungszeiten bei „Formge-
bundene elektronische Kommunikati-
on“ aufgeführt sind. Zur Übermittlung 
per E-Mail steht die E-Mail-Adresse: 
kv-bernkastel-wittlich@poststelle.rlp.
de zur Verfügung. Gegen die Anord-
nung der sofortigen Vollziehung kann 
gem. § 80 Abs. 5 VwGO beim Verwal-
tungsgericht Trier, Egbertstraße 20a 
in 54295 Trier, die Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung des Wi-
derspruchs beantragt werden. Der 
Bescheid einschließlich Begründung 
liegt in der Zeit vom 17.02.2020 bis 
01.03.2020 bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstra-
ße 16, 54516 Wittlich, Dienstzimmer 
Erdgeschoss Neubau N 21 zur Ein-
sichtnahme während der Dienstzeiten 
(Mo.-Fr.: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr so-
wie Mo.: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
Do.: 14:00 – 18:00 Uhr) aus. Mit dem 
Ende der Auslegungsfrist gilt der Be-
scheid auch gegenüber Personen, die 
keine Einwendungen erhoben haben, 

als zugestellt.

Wittlich, den 05.02.2020
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
i.V.: Ralph Scheid

Diese öffentliche Bekanntmachung 
sowie den Genehmigungsbescheid 
finden Sie auch im Internet unter 
www.bernkastel-wittlich.de/bekannt-
machungen.html

Öffentliche Ausschreibung nach VOB
 
Bauvorhaben:
Friedrich Spee Realschule plus
Einbau Deckenstrahlheizung, Erneue-
rung Umkleiden etc. in der Sporthalle
Balduinstraße 15, 54347 
Neumagen-Dhron

Bauherr:
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich,
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich

Planung und Bauleitung:
Planungsbüro für technische Gebäu-
deausrüstung Berens & Friedrich, 
Trierer Landstraße 9, Wittlich

Vergabeverfahren und Bieterfragen:
Zentrale Vergabestelle, Herr Andre-
as Müller, Tel.: 06571-142395, E-Mail: 
zvs@bernkastel-wittlich.de

Leistungen: 
1.  Sanitärarbeiten nach DIN 18381 
 u. a. (Submission 11 Uhr)
- Abwasserleitungen Kunststoff/ 

Stahl und Zubehör 115 lfdm.
-  Trinkwasserleitung Edelstahl/ 

-verbundrohr und Zubehör 500 
lfdm.

-  Sanitäre Einrichtungen (Du-
schen, Waschbecken, WC) 45 
Stück

- Trennwandanlagen / Vorwand-
anlage 10 Stück

2.  Heizungsarbeiten nach DIN 
18380 (Submission 11:15 Uhr)

- Nahwärmeleitung und Zubehör 
ca. 75 lfdm.

-  Deckenstrahlheizung mit Lei-
tungen etc. ca. 200m²/ 430 lfdm

- Heizkörper Stahlradiatoren und 
Zubehör 20 Stück

- Heizkreisverteiler / Regelungs-
technik 1 Stück

3.  Lüftungsanlage nach DIN 18379 
(Submission 11:30 Uhr)

- Demontagearbeiten (Lüf-
tungsgerät, -rohre, Dämmung 
etc.) 

- Zentrales Lüftungsgerät, Dach 
1500m³/h 1 Stück

- Lüftungsrohr und Zubehör DN 
100 – DN 300 215 lfdm.

 8. Lüftungskanal Tellerventile 
und Auslässe 27 m²/ 28 St.
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART:  GRÖSSE:
================================================================
Bausendorf Am Hipprich Waldfläche  0,4105 ha
Bausendorf Aufm Brühl Landwirtschaftsfläche  0,7067 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 21.02.2020 schriftlich mitzuteilen.

Karneval und Veranstaltungen 
in der „Fünften Jahreszeit“ ge-
hören zu unserer Region dazu. 
Damit der Spaß, gute Laune 
und die Feierstimmung für 
alle ein Erfolg wird, ist die Um-
setzung des Jugendschutzes 
ein wichtiger Faktor. 
Zahlreiche Karnevalisten in-
vestieren viel Zeit und eh-
renamtliches Engagement in 
die Vorbereitung von Veran-
staltungen. Alle wollen, dass 
ihre Veranstaltungen gut ver-
laufen und positiv in Erinne-
rung bleiben. Jugendschutz 
braucht gute Vorbilder. Men-
schen, für die die Einhaltung 
des Jugendschutzes zum Wohl 
von Kindern und Jugendlichen 
selbstverständlich ist. Verläuft 
der Karneval ohne negative 
Meldungen über alkoholisier-
te junge Menschen, bleibt ein 
gutes Image der Umzüge und 
Fastnachtsveranstaltungen in 
Erinnerung. 
Es gibt leider immer wieder 
eine andere Seite an den Fa-
schingstagen: Alkoholmiss-
brauch ist in der Karnevals-
zeit oft auch unter Kindern 
und Jugendlichen verbreitet. 
So gelangen Minderjährige 
beispielsweise bei Karneval-
sumzügen zu leicht an Alko-
hol, zum Beispiel durch die 
Alkohol-Abgabe seitens der 
beteiligten Aktiven. Manche 
Minderjährige mischen sich 
alkoholhaltige Getränke selbst 

oder umgehen auf andere 
Weise die Jugendschutzbe-
stimmungen. Verharmlosung 
hilft hier nicht weiter: Alko-
hol wirkt bei Kindern und Ju-
gendlichen viel stärker als bei 
Erwachsenen! Bei Kindern re-
agiert das Nervensystem we-
sentlich empfindlicher als bei 
Erwachsenen. Daher reichen 
bereits 0,5 Promille Alkohol 
im Blut bei Kindern aus, um 
bewusstlos werden zu kön-
nen. 
Hier sind alle – Eltern, Ver-
eine, Veranstalter, Gewerbe-
treibende und generell alle 
Erwachsene – aufgerufen, 
sich ihrer Verantwortung im 
Jugendschutz als Vorbild für 
Kinder und Jugendliche be-
wusst zu sein. Jugendschutz 
ist nicht nur eine Aufgabe der 
Behörden, sondern beginnt zu 
Hause in der Familie und ist 
ganzjährig gefragt: in unseren 
Vereinen, bei Veranstaltungen 
und bei allen anderen öffentli-
chen Gelegenheiten.
Das Jugendschutzgesetz re-
gelt hierzu: An Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren 
dürfen weder alkoholische 
Getränke abgegeben wer-
den, noch darf ihnen der Ver-
zehr gestattet werden. Hoch-
prozentiger Alkohol darf auch 
nicht in gemischter Form von 
Jugendlichen unter 18 Jahren 
konsumiert werden. 
Die Anwesenheit bei öffent-

lichen Tanzveranstaltungen 
ohne Begleitung einer perso-
nensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Per-
son darf Kindern und Jugend-
lichen unter 16 Jahren nicht 
und Jugendlichen ab 16 Jah-
ren längstens bis 24:00 Uhr 
gestattet werden.
Minderjährige werden immer 
wieder, gerade an Karnevals-
tagen, mit übermäßigem Al-
koholkonsum oder sogar mit 
einer Alkoholvergiftung ins 
Krankenhaus eingeliefert. Da-
her regt auch in diesem Jahr 
der Jugendschutzbeauftrag-
te des Landkreises, Stephan 
Rother, zusammen mit dem 
Arbeitskreis „Jugendschutz/
Suchtprävention im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich“ die Kar-
nevalsvereine und Veranstal-

ter an, sich an der Selbstver-
pflichtung zur Einhaltung des 
Jugendschutzes zu beteiligen. 
Alkoholfreie Angebote und 
Veranstaltungen für Kinder 
und Jugendliche in der Kar-
nevalszeit können gute Anre-
gungen sein, um den Jugend-
schutz und die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen 
zu unterstützen.
Die Erklärung zur Aktion „När-
rische Selbstverpflichtung 
im Karneval“ sowie Jugend-
schutztabellen und weitere 
Informationen zum Jugend-
schutz sind über den Ju-
gendschutzbeauftragten der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, Stephan Rother, Tel.: 
06571 14-2220, E-Mail: Ste-
phan.Rother@Bernkastel-
Wittlich.de erhältlich.

Feiern im Karneval mit gutem Vorbild  
für Kinder und Jugendliche

Submissionen:
Dienstag, 03.03.2020 (Uhrzeiten sie-
he oben)

Die Angebotsunterlagen der öffent-
lichen Ausschreibungen können im 
Internet unter https://www.bernka-
stel-wittlich.de/kreisverwaltung/ver-
gabeverfahren/aktuelle-vergabever-
fahren/ kostenlos abgerufen werden.

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
8.3.2020
i. A. Burkhard Born

Öffentliche Ausschreibung nach VOL

Bauvorhaben:
Integrierte Gesamtschule Salmtal
Anbau für die Oberstufe

Bauherr:
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich,
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich

Vergabeverfahren und Bieterfragen:
Zentrale Vergabestelle, Herr Andreas 
Müller, Tel.: 06571-142395
E-Mail: zvs@bernkastel-wittlich.de

Leistungen:
Lieferung und Montage von Schulmo-
bilar

Submissionen:
Dienstag, 03.03.2020 um 12:15 Uhr

Die Angebotsunterlagen der öffent-
lichen Ausschreibungen können im 

Die Fastnacht hinterlässt auch 
bei der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich ihre Spuren. 
Die Öffnungszeiten werden 
für die närrischen Tage wie 
folgt geändert:
Am Fetten Donnerstag, 20. 
Februar, entfällt der Dienst-
leistungsabend der Kreisver-
waltung. Die Verwaltung und 
die Kfz-Zulassungsstelle in 

Wittlich sind von 8:30 bis 12 
Uhr geöffnet. Die Zulassungs-
stelle in Bernkastel-Kues ist 
von 8 Uhr bis 12 Uhr, die Zu-
lassungsstelle in Morbach von 
7:30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.
Am Rosenmontag, 24. Febru-
ar, sind die Kreisverwaltung in 
Wittlich sowie die Zulassungs-
stellen im Landkreis geschlos-
sen.

Kreisverwaltung an den  
närrischen Tagen geschlossen

Internet unter https://www.bernka-
stel-wittlich.de/kreisverwaltung/ver-
gabeverfahren/aktuelle-vergabever-
fahren/ kostenlos abgerufen werden.

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
8.3.2020
i. A. Burkhard Born
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Schüler der Musikschule des Landkreises  
erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Stellenausschreibung

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als kundenorien-
tiert, innovativ und wirtschaftlich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet zum 01.04.2020 an:

Kurzfristige Beschäftigung  
für die Gartenpflege 

(Eingruppierung E 2 TVöD)

Der Landkreis benötigt vorübergehend zur Pflege der Au-
ßenanlagen am Kreishaus in Wittlich Aushilfskräfte, die auf-
grund der Beschäftigungsform jeweils max. 70 Arbeitstage 
eingesetzt werden können. Die Arbeitszeiten können weit-
gehend flexibel gestaltet werden.

Ihr Profil:
• Erfahrungen in der Gartenpflege und Kenntnis im Um-

gang mit entsprechenden Gerätschaften 
• Fahrerlaubnis Klasse B
• Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Hinweis: 
Bewerben dürfen sich nur Personen, die ihren Lebensunter-
halt etwa mittels einer regulären, dauerhaften sozialversi-
cherungspflichtigen Tätigkeit erwirtschaften. Aber auch ein 
Job zwischen Abschluss der schulischen Ausbildung und Be-
ginn eines Studiums, Zeiten des Bundesfreiwilligendiens-
tes, Beschäftigungen als Schüler/in, Student/in, Rentner/in, 
Hausfrau/mann zählen dazu.

Bewerbungen werden bis zum 01.03.2020 erbeten an: 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 02 – Personal, Organisation und IT, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
E-Mail: Bewerbungen@Bernkastel-Wittlich.de

Besuchen Sie uns im Internet: www.Bernkastel-Wittlich.de

Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als kundenorien-
tiert, innovativ und wirtschaftlich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stelle an:

Amtsvormundschaft/-pflegschaft 
(m/w/d)

für den FB 13 - Finanzielle Hilfen für Familien
- Vollzeit, EG 9c TVöD/ A 10 LBes0, unbefristet -

Ihr Profil (Auszug):
• Abgelegte Laufbahnprüfung für das dritte  

Einstiegsamt Fachrichtung Verwaltung und Finanzen 
bzw. die 2. Prüfung (Verwaltungsfachwirt/in) 

• Einfühlungsvermögen, Verständnis für individuelle  
Problemstellungen junger Menschen 

• Zeitliche Flexibilität

Die vollständige Stellenausschreibung mit Informationen 
zur Stelle und zum Anforderungs-profil finden Sie unter  
www.bernkastel-wittlich.de/stellenangebote.html. 

Aussagekräftige Bewerbungen werden 
bis zum 28.02.2020 erbeten an: 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 02 - Personal/Organisation und IT, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
E-Mail: Bewerbungen@Bernkastel-Wittlich.de

Matthias Werling, Lisa Marie 
Wiedemann, Emma Dohr (Sa-
xophon) - AG IV 21 Punkte, 1. 
Preis

Blechbläser-Ensemble, 
verschiedene Instrumente
(Lehrkräfte: Frank Wilhelmi, 
Jochen Hofer)

Kiano Bauer (Trompete), Ro-
bin Krämer (Posaune) – AG III
23 Punkte, 1. Preis (Weiterlei-
tung zum Landeswettbewerb)

Nils Kaspers – AG III
19 Punkte, 2. Preis
Franz Theis – AG IV
21 Punkte, 1. Preis

Holzbläser-Ensemble, 
gleiche Instrumente
(Lehrkraft: Ulrich Junk)

Jakob Werle, Ann-Sophie Si-
mon, Maria Englich (Klarinet-
ten) – AG III 22 Punkte, 1. Preis

zwei zweite Preise. Die ma-
ximal zu erreichende Bewer-
tung beträgt 25 Punkte. Mit 23 
Punkten ab der Altersgruppe II 
qualifiziert man sich für den 
Landeswettbewerb in Mainz.

Klavier Solo
(Lehrkraft: Ludmilla Alexand-
rova)

Alexandra Rubas – AG 1b
24 Punkte, 1. Preis (Weiterlei-
tung zum Landeswettbewerb 
noch nicht möglich)
Emilia Dzhenyeyev – AG IV
20 Punkte, 2. Preis

Drum-Set (Pop)
(Lehrkraft: Ingo Esch)

Am 1./2. Februar fand der 
diesjährige Regionalwettbe-
werb für die Stadt Trier und 
die Landkreise Trier-Saar-
burg, Bernkastel-Wittlich, Vul-
kaneifel und den Eifelkreis 
Bitburg-Prüm in der Karl-Berg 
Musikschule in Trier statt. 
Ausgeschrieben waren unter 
anderem die Wertungskate-
gorien „Klavier solo“, „Drum-
Set (Pop)“ sowie „Holz,- und 
Blechbläserensemble“.
Die zwölf Schüler der Musik-
schule des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich konnten beim 
Vorspiel wieder mit Komposi-
tionen aus unterschiedlichen 
Stilepochen sehr überzeu-
gen. Die jungen Musiker er-
hielten zehn erste Preise und 


